
 
 

Regierungsratsbeschluss vom 14. März 2006 

 

 Nr. 2006/501   

Pavel Schmidt, Solothurn: Beitrag aus dem Lotterie-Fonds an Monografie vom Frühjahr 2006 

  

1. Erwägungen 

Pavel Schmidt, Solothurn, ersucht um finanzielle Unterstützung aus dem Lotterie-Fonds an seine ge-

plante Monografie. Der Gesuchsteller hat für das Kalenderjahr 2006 die Gelegenheit bekommen, in 

drei Kunstmuseen seine dreidimensionalen Arbeiten auszustellen Bei den Ausstellungen handelt es 

sich nicht um eine Wanderausstellung von einer bestehenden Anzahl von Werken, sondern vielmehr 

soll spezifisch auf den Ort eingegangen werden. Die Publikation soll diese unterschiedlichen Werk-

gruppen in ihrer Eigenständigkeit und ihren Zusammenhängen erfassen. Die Monografie soll aus 70 

farbigen Seiten bestehen und in einer Auflage von 1'500 Exemplaren erscheinen. Die Aufwendungen 

belaufen sich auf Fr. 50‘000.--. Die Einnahmen betragen Fr. 10'000.--. Somit ergibt sich ein 

Defizit von Fr. 40'000.--. 

2. Beschluss 

2.1 Pavel Schmidt ist an die Monografie ein Druckkostenbeitrag von Fr. 20’000.-- aus dem 

Lotterie-Fonds zugesprochen. In den Werbeunterlagen ist mit dem Logo SoKultur auf das 

Kulturengagement des Kantons Solothurn hinzuweisen. Das Merkblatt für Kulturveranstalter 

zum Einsatz des Logos ist unter www.sokultur.ch abrufbar. 

2.2 Die Abteilung Lotterie- und Sport-Toto-Fonds ist ermächtigt, den Betrag nach Erhalt eines 

Einzahlungsscheins und von 20 Belegsexemplaren der Monografie (Lieferung an Kultur 

Schloss Waldegg, Amt für Kultur und Sport, Schloss Waldegg 1, 4532 Feldbrunnen) 

zulasten des Kontos 233003 “Lotterie-Fonds” anzuweisen. 
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